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Der Auszug ist maschinell erstellt, er ist ohne Unterschrift gültig. Der Auszug darf nur mit Zustimmung des Katasteramtes vervielfältigt,
umgearbeitet, ergänzt, veröffentlicht oder an Dritte weiter gegeben werden. Zuwiderhandlungen werden als Ordnungswidrigkeit verfolgt.



Katasteramt Hochsauerlandkreis
Auszug aus dem
Liegenschaftskataster
Flurstücks- und Eigentumsnachweis
mit Bodenschätzung

Erstellt am 28.03.2017

Flurstück 505, Flur 6, Gemarkung Ramsbeck

Gebietszugehörigkeit: Gemeinde Bestwig
Kreis Hochsauerlandkreis
Regierungsbezirk Arnsberg

Lage: Schulstraße 1

Fläche: 2 278 m²

Tatsächliche Nutzung: 2 278 m² Religiöse Einrichtung

Gebäude: Kirche, Schulstraße 1

Angaben zu Buchung und Eigentum

Buchungsart: Grundstück

Buchung: Grundbuchamt Meschede
Grundbuchbezirk Ramsbeck
Grundbuchblatt 401
Laufende Nummer 6

Eigentümer : 1 NN000223

Der Auszug ist maschinell erstellt, er ist ohne Unterschrift gültig. Der Auszug darf nur mit Zustimmung des Katasteramtes vervielfältigt,
umgearbeitet, ergänzt, veröffentlicht oder an Dritte weiter gegeben werden. Zuwiderhandlungen werden als Ordnungswidrigkeit verfolgt.


